
Independent Hotel Show München – Regeln 
für den Veranstaltungsort  

SICHERHEITSHINWEIS DER MONTGOMERY 
GROUP  

 

Die Montgomery Group strebt die Zusammenarbeit aller Beteiligten an, um in Bezug auf alle 
Aspekte der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes den höchsten Maßstäben 
gerecht zu werden. 

1. ZUGANG – Zum Zugang zu den Hallen ist nur Personal befugt, das die Regeln für den 
Veranstaltungsort gelesen und verstanden hat.   

2. VERKEHRSREGELN – Fahrzeuge dürfen nicht schneller als 10 km/h fahren und Fußgänger 
haben stets Vorrang. Alle Auftragnehmer und Aussteller müssen umsichtig vorgehen, stets 
Vorsicht walten lassen und sich bewusst sein, dass während des Auf- und Abbaus 
Gabelstapler in Betrieb sind.  

3. RETTUNGSWEGE – Flucht- und Rettungswege sind deutlich ausgewiesen und müssen 
freigehalten werden, sodass sie jederzeit für den Betrieb von Gabelstaplern und im Notfall 
frei zugänglich sind.  

4. PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA) – Alle Auftragnehmer und Aussteller sind 
verpflichtet, die für ihre jeweilige Tätigkeit geeignete Schutzbekleidung zu tragen. Dazu gehört 
auch Schutzausrüstung für Augen, Ohren, Füße und Hände. Es sind zu jeder Zeit geeignete 
Sicherheitsschuhe zu tragen. An allen Orten mit Fahrzeugverkehr (d. h. Laderampen/Lkw-
Zufahrten) müssen Warnwesten getragen werden. 

5. REGELN FÜR FEUERGEFÄHRLICHE ARBEITEN – Vor dem Beginn von feuergefährlichen 
Arbeiten (z. B. Brennschneiden und Gasschmelzschweißen, Lichtbogenschweißen, Nutzung 
von Brennern/Lötlampen, Schleifmaschinen oder Teerkesseln, sonstige Lötverfahren oder 
Schneiden von Metallrohren zur lokalen Abgasentlüftung) muss vom Veranstaltungsort eine 
Erlaubnis für feuergefährliche Arbeiten eingeholt werden. 

6. REGELN FÜR ARBEITEN IN DER HÖHE – Bei Arbeiten in der Höhe sind stets eine 
angemessene Handhabung und sichere Arbeitsmethoden erforderlich; die Eignung der 
Ausrüstung wird vor Ort überprüft. Aussteller/Auftragnehmer, die Scherenhebebühnen / 
fahrbahre Hubarbeitsbühnen einsetzen, müssen sicherstellen, dass alle Bediener 
ordnungsgemäß geschult wurden und geeignete Sicherheitsausrüstung, z. B. 
Sicherheitsgurte, verwenden. Bediener können ggf. zur Vorlage eines Schulungs-
/Qualifikationsnachweises aufgefordert werden. 

7. ARBEITEN AUSSERHALB DES ZEITPLANS – Aussteller und Auftragnehmer sollten dafür 
sorgen, dass Arbeiten außerhalb der offiziellen Zeiten nicht notwendig sind. Alle Mitarbeiter 
müssen über die geltenden Arbeitszeitregelungen informiert werden und diese einhalten. 

8. UNFÄLLE UND BEINAHE-UNFÄLLE – Sämtliche Vorfälle, dies sich vor Ort ereignen, 
müssen dem Arbeitsschutzbeauftragten, dem Hallenmanager oder dem Veranstalterbüro 
gemeldet werden.    

9. ABFALL – Es ist nicht gestattet, Baumaterialien, Abfälle oder Exponate in Flucht- oder 
Rettungswegen abzustellen.  

10. RAUCHEN – Rauchen (einschl. E-Zigaretten) ist in den Hallen nicht gestattet.  Nutzen Sie 
zum Rauchen bitte die ausgewiesenen Raucherbereiche.  



 

LAGEPLAN 


